
Ihre alten und neuen Preise (Übersicht 1)
in der ÜWK Grundversorgung (Eintarifmessung)

Ihre Preise 3 ab 01.01.2023 ab 01.07.2023 Differenz

netto brutto netto brutto netto brutto

Verbrauchspreis pro kWh in Cent

bis 10.000 kWh/Jahr  35,74 42,53  32,38 38,53 -3,36  -4,00

ab 10.001 kWh/Jahr 36,91 43,92  33,52 39,89 -3,39  -4,03

Grundpreis pro Jahr in Euro

Strom im Standardlastprofil (SLP) 4 103,80 123,52 100,92 120,09 -2,88 -3,43

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Kosten für den Messstellenbetrieb. Diese fallen zusätzlich zum Verbrauchs- und Grundpreis 
an und gelten je Zähler. Sollten Sie einen separaten Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber haben, gelten diese 
Preise für Sie nicht. 

Messstellenbetrieb pro Jahr in Euro 3 ab 01.01.2023 ab 01.07.2023 Differenz

netto brutto netto brutto netto brutto

Arbeitsmessung 4 12,85 15,29 12,85 15,29 0,00 0,00

Lastgangmessung 233,89 278,33 233,89 278,33 0,00 0,00

Moderne Messeinrichtung 4 16,79 19,98 16,79 19,98 0,00 0,00

Intelligentes Messsystem (iMS) abhängig vom Jahresverbrauch 

0 bis 2.000 kWh (SLP) 18,98 22,59 18,98 22,59 0,00 0,00

2.001 bis 3.000 kWh (SLP) 25,19 29,98 25,19 29,98 0,00 0,00

3.001 bis 4.000 kWh (SLP) 33,58 39,96 33,58 39,96 0,00 0,00

4.001 bis 6.000 kWh (SLP) 50,37 59,94 50,37 59,94 0,00 0,00

0 bis 6.000 kWh (nach § 14a EnWG) 83,95 99,90 83,95 99,90 0,00 0,00

6.001 bis 10.000 kWh 83,95 99,90 83,95 99,90 0,00 0,00

10.001 bis 20.000 kWh 109,14 129,88 109,14 129,88 0,00 0,00

20.001 bis 50.000 kWh 142,72 169,84 142,72 169,84 0,00 0,00

50.001 bis 100.000 kWh 167,90 199,80 167,90 199,80 0,00 0,00
Falls Sonderzubehör im Rahmen des Messstellenbetriebs zum Einsatz kommt, 
wird dieses wie folgt zusätzlich berechnet: 
   Niederspannungswandler 27,47 32,69 27,47 32,69 0,00 0,00

   Schaltgerät 20,90 24,87 20,90 24,87 0,00 0,00

  
3 Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 %. Diese sind aus den Nettopreisen errechnet und auf zwei Stellen hinter 

dem Komma gerundet.
4 Für Anlagen mit Arbeitsmessung oder moderner Messeinrichtung und einem Jahresverbrauch HT über 10.000 kWh entfallen der Grundpreis und 

die Kosten für den Messstellenbetrieb. Evtl. eingebaute Stromwandler sind hiervon nicht betroffen.

 

 
Preisvergleich
Allgemeine Preise der Grundversorgung - einfließende Kosten gültig ab 01.07.2023



Übersicht der Preisbestandteile (Übersicht 2)
in der ÜWK Grundversorgung (Eintarifmessung)

Bestandteile Ihres Verbrauchspreises pro kWh in Cent (netto) 
für einen Jahresverbrauch bis 10.000 kWh 5

Kostenbestandteile 
Ihres alten

Verbrauchspreises 
ab 01.01.2023

Kostenbestandteile 
Ihres neuen

Verbrauchspreises 
ab 01.07.2023 

Differenz

Staatliche Umlagen
   Stromsteuer 2,050 2,050 0,000
   Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz 0,000 0,000 0,000
   Umlage nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 0,357 0,357 0,000
   Umlage nach § 19 der Stromnetzentgeltverordnung 0,417 0,417 0,000
   Umlage nach § 17f des Energiewirtschaftsgesetzes 0,591 0,591 0,000
   Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten 0,000 0,000 0,000
Entgelte des Netzbetreibers 
   Netznutzung Arbeitspreis 6 7,039 7,042 +0,003
   Konzessionsabgabe 6 1,330 1,330 0,000
Rechnerischer Anteil für die von ÜWK erbrachten Leistungen (Versorgeranteil) 
   Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice 23,956 20,593 -3,363

Bestandteile Ihres Grundpreises pro Jahr in Euro (netto)

Kostenbestandteile 
Ihres alten 

Grundpreises 
ab 01.01.2023

Kostenbestandteile 
Ihres neuen

Grundpreises 
ab 01.07.2023

Differenz

Entgelte des Netzbetreibers und Messstellenbetreibers

   Netznutzung Grundpreis 6 72,842 72,860 +0,018
Rechnerischer Anteil für die von ÜWK erbrachten Leistungen (Versorgeranteil) 

   Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice 30,958 28,060 -2,898

Bestandteile Ihres Messstellenbetriebs pro Jahr in Euro (netto) 7

Die Preise für den Messstellenbetrieb entsprechen den Entgelten des grundzuständigen Messstellenbetreibers. 

Der Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice (Versorgeranteil) beträgt hier 0,00 €.

  
5 Die dargestellten Preisbestandteile des Verbrauchspreises gelten für einen Jahresverbrauch von bis zu 10.000 kWh. Über 10.000 kWh pro Jahr flie-

ßen dieselben staatlichen Umlagen sowie Entgelte des Netzbetreibers ein. In dieser Verbrauchsstufe gilt ein anderer Verbrauchspreis, so dass der 
rechnerische Anteil für die von ÜWK erbrachten Leistungen (Versorgeranteil) abweicht. Dieser Anteil kann beim Kundenservice angefragt werden.

6 Es handelt sich um eine Mischkalkulation.
7 Gilt nur bei Durchführung durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber.



Ihre alten und neuen Preise (Übersicht 1)
in der ÜWK Grundversorgung (Zweitarifmessung)

Ihre Preise 3 ab 01.01.2023 ab 01.07.2023 Differenz

netto brutto netto brutto netto brutto

Verbrauchspreis pro kWh in Cent

bis 10.000 kWh/Jahr (Hochtarifzeit)  35,74 42,53  32,38 38,53 -3,36  -4,00

ab 10.001 kWh/Jahr (Hochtarifzeit) 36,91 43,92  33,52 39,89 -3,39  -4,03

in der Niedertarifzeit 32,90 39,15 29,54 35,15 -3,36 -4,00

Grundpreis pro Jahr in Euro

Strom im Standardlastprofil (SLP) 4 103,80 123,52 100,92 120,09 -2,88 -3,43

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Kosten für den Messstellenbetrieb. Diese fallen zusätzlich zum Verbrauchs- und Grundpreis 
an und gelten je Zähler. Sollten Sie einen separaten Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber haben, gelten diese 
Preise für Sie nicht. 

Messstellenbetrieb pro Jahr in Euro 3 ab 01.01.2023 ab 01.07.2023 Differenz

netto brutto netto brutto netto brutto

Arbeitsmessung 4 12,85 15,29 12,85 15,29 0,00 0,00

Lastgangmessung 233,89 278,33 233,89 278,33 0,00 0,00

Moderne Messeinrichtung 4 16,79 19,98 16,79 19,98 0,00 0,00

Intelligentes Messsystem (iMS) abhängig vom Jahresverbrauch 

0 bis 2.000 kWh (SLP) 18,98 22,59 18,98 22,59 0,00 0,00

2.001 bis 3.000 kWh (SLP) 25,19 29,98 25,19 29,98 0,00 0,00

3.001 bis 4.000 kWh (SLP) 33,58 39,96 33,58 39,96 0,00 0,00

4.001 bis 6.000 kWh (SLP) 50,37 59,94 50,37 59,94 0,00 0,00

0 bis 6.000 kWh (nach § 14a EnWG) 83,95 99,90 83,95 99,90 0,00 0,00

6.001 bis 10.000 kWh 83,95 99,90 83,95 99,90 0,00 0,00

10.001 bis 20.000 kWh 109,14 129,88 109,14 129,88 0,00 0,00

20.001 bis 50.000 kWh 142,72 169,84 142,72 169,84 0,00 0,00

50.001 bis 100.000 kWh 167,90 199,80 167,90 199,80 0,00 0,00
Falls Sonderzubehör im Rahmen des Messstellenbetriebs zum Einsatz kommt, 
wird dieses wie folgt zusätzlich berechnet: 

Niederspannungswandler 27,47 32,69 27,47 32,69 0,00 0,00

Schaltgerät 20,90 24,87 20,90 24,87 0,00 0,00

  
3 Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 %. Diese sind aus den Nettopreisen errechnet und auf zwei Stellen hinter 

dem Komma gerundet.
4 Für Anlagen mit Arbeitsmessung oder moderner Messeinrichtung und einem Jahresverbrauch HT über 10.000 kWh entfallen der Grundpreis und 

die Kosten für den Messstellenbetrieb. Evtl. eingebaute Stromwandler sind hiervon nicht betroffen.

 

 
Preisvergleich
Allgemeine Preise der Grundversorgung - einfließende Kosten gültig ab 01.07.2023



Übersicht der Preisbestandteile (Übersicht 2)
in der ÜWK Grundversorgung (Zweitarifmessung)

Bestandteile Ihres Verbrauchspreises pro kWh in Cent (netto) 
für einen Jahresverbrauch bis 10.000 kWh 5

Kostenbestandteile 
Ihres alten  

Verbrauchspreises  
ab 01.01.2023 

Kostenbestandteile 
Ihres neuen  

Verbrauchspreises 
 ab 01.07.2023 

Differenz

Staatliche Umlagen
   Stromsteuer 2,050 2,050 0,000
   Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz 0,000 0,000 0,000
   Umlage nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 0,357 0,357 0,000
   Umlage nach § 19 der Stromnetzentgeltverordnung 0,417 0,417 0,000
   Umlage nach § 17f des Energiewirtschaftsgesetzes 0,591 0,591 0,000
   Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten 0,000 0,000 0,000
Entgelte des Netzbetreibers 
   Netznutzung Arbeitspreis 6 7,039 7,042 +0,003
   Konzessionsabgabe in der Hochtarifzeit 6 1,330 1,330 0,000
   Konzessionsabgabe in der Niedertarifzeit 6 0,610 0,610 0,000
Rechnerischer Anteil für die von ÜWK erbrachten Leistungen (Versorgeranteil) 

Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice 
in der Hochtarifzeit 23,956 20,593 -3,363

Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice 
in der Niedertarifzeit 21,836 18,473 -3,363

Bestandteile Ihres Grundpreises pro Jahr in Euro (netto)

Kostenbestandteile 
Ihres alten 

Grundpreises 
ab 01.01.2023 

Kostenbestandteile 
Ihres neuen

Grundpreises  
ab 01.07.2023 

Differenz

Entgelte des Netzbetreibers und Messstellenbetreibers

Netznutzung Grundpreis 6 72,842 72,860 +0,018
Rechnerischer Anteil für die von ÜWK erbrachten Leistungen (Versorgeranteil) 

Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice 30,958 28,060 -2,898

Bestandteile Ihres Messstellenbetriebs pro Jahr in Euro (netto) 7

Die Preise für den Messstellenbetrieb entsprechen den Entgelten des grundzuständigen Messstellenbetreibers. 

Der Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice (Versorgeranteil) beträgt hier 0,00 €.

  
5 Die dargestellten Preisbestandteile des Verbrauchspreises gelten für einen Jahresverbrauch von bis zu 10.000 kWh. Über 10.000 kWh pro Jahr flie-

ßen dieselben staatlichen Umlagen sowie Entgelte des Netzbetreibers ein. In dieser Verbrauchsstufe gilt ein anderer Verbrauchspreis, so dass der 
rechnerische Anteil für die von ÜWK erbrachten Leistungen (Versorgeranteil) abweicht. Dieser Anteil kann beim Kundenservice angefragt werden.

6 Es handelt sich um eine Mischkalkulation.
7 Gilt nur bei Durchführung durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber.



Ihre alten und neuen Preise (Übersicht 1)
in der ÜWK Grundversorgung - Wärme

Ihre Preise 3 ab 01.01.2023 ab 01.07.2023 Differenz

netto brutto netto brutto netto brutto

Verbrauchspreis pro kWh in Cent

in der Hochtarifzeit  29,48 35,08 25,42 30,25 -4,06  -4,83

in der Niedertarifzeit 27,64 32,89 23,58 28,06 -4,06 -4,83

Grundpreis pro Jahr in Euro

Strom steuerbar (nach § 14a EnWG) 4 45,48 54,12 40,32 47,98 -5,16 -6,14

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Kosten für den Messstellenbetrieb. Diese fallen zusätzlich zum Verbrauchs- und Grundpreis 
an und gelten je Zähler. Sollten Sie einen separaten Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber haben, gelten diese 
Preise für Sie nicht. 

Messstellenbetrieb pro Jahr in Euro 3 ab 01.01.2023 ab 01.07.2023 Differenz

netto brutto netto brutto netto brutto

Arbeitsmessung 4 12,85 15,29 12,85 15,29 0,00 0,00

Lastgangmessung 233,89 278,33 233,89 278,33 0,00 0,00

Moderne Messeinrichtung 4 16,79 19,98 16,79 19,98 0,00 0,00

Intelligentes Messsystem (iMS) abhängig vom Jahresverbrauch 

0 bis 2.000 kWh (SLP) 18,98 22,59 18,98 22,59 0,00 0,00

2.001 bis 3.000 kWh (SLP) 25,19 29,98 25,19 29,98 0,00 0,00

3.001 bis 4.000 kWh (SLP) 33,58 39,96 33,58 39,96 0,00 0,00

4.001 bis 6.000 kWh (SLP) 50,37 59,94 50,37 59,94 0,00 0,00

0 bis 6.000 kWh (nach § 14a EnWG) 83,95 99,90 83,95 99,90 0,00 0,00

6.001 bis 10.000 kWh 83,95 99,90 83,95 99,90 0,00 0,00

10.001 bis 20.000 kWh 109,14 129,88 109,14 129,88 0,00 0,00

20.001 bis 50.000 kWh 142,72 169,84 142,72 169,84 0,00 0,00

50.001 bis 100.000 kWh 167,90 199,80 167,90 199,80 0,00 0,00
Falls Sonderzubehör im Rahmen des Messstellenbetriebs zum Einsatz kommt, 
wird dieses wie folgt zusätzlich berechnet: 
   Niederspannungswandler 27,47 32,69 27,47 32,69 0,00 0,00

   Schaltgerät 20,90 24,87 20,90 24,87 0,00 0,00

  
3 Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 %. Diese sind aus den Nettopreisen errechnet und auf zwei Stellen hinter 

dem Komma gerundet.
4 Für Anlagen mit Arbeitsmessung oder moderner Messeinrichtung und einem Jahresverbrauch HT über 10.000 kWh entfallen der Grundpreis und 

die Kosten für den Messstellenbetrieb. Evtl. eingebaute Stromwandler sind hiervon nicht betroffen.

 

 
Preisvergleich
Allgemeine Preise der Grundversorgung - einfließende Kosten gültig ab 01.07.2023



Übersicht der Preisbestandteile (Übersicht 2)
in der ÜWK Grundversorgung - Wärme

Bestandteile Ihres Verbrauchspreises pro kWh in Cent (netto) 
für einen Jahresverbrauch bis 10.000 kWh 5

Kostenbestandteile 
Ihres alten

Verbrauchspreises 
 ab 01.01.2023

Kostenbestandteile 
Ihres neuen 

 Verbrauchspreises
 ab 01.07.2023 

Differenz

Staatliche Umlagen
   Stromsteuer 2,050 2,050 0,000
   Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz 0,000 0,000 0,000
   Umlage nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 0,357 0,357 0,000
   Umlage nach § 19 der Stromnetzentgeltverordnung 0,417 0,417 0,000
   Umlage nach § 17f des Energiewirtschaftsgesetzes 0,591 0,591 0,000
   Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten 0,000 0,000 0,000
Entgelte des Netzbetreibers 
   Netznutzung Arbeitspreis 6 1,500 1,506 +0,006
   Konzessionsabgabe in der Hochtarifzeit 6 0,110 0,110 0,000
   Konzessionsabgabe in der Niedertarifzeit 6 0,110 0,110 0,000
Rechnerischer Anteil für die von ÜWK erbrachten Leistungen (Versorgeranteil) 

Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice
in der Hochtarifzeit 24,455 20,389 -4,066

Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice
in der Niedertarifzeit 22,615 18,549 -4,066

Bestandteile Ihres Grundpreises pro Jahr in Euro (netto)

Kostenbestandteile 
Ihres alten 

Grundpreises 
ab 01.01.2023 

Kostenbestandteile 
Ihres neuen

Grundpreises 
ab 01.07.2023 

Differenz

Entgelte des Netzbetreibers und Messstellenbetreibers

   Netznutzung Grundpreis 6 0,000 0,000 0,000
Rechnerischer Anteil für die von ÜWK erbrachten Leistungen (Versorgeranteil) 

   Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice 45,480 40,320 -5,160

Bestandteile Ihres Messstellenbetriebs pro Jahr in Euro (netto) 7

Die Preise für den Messstellenbetrieb entsprechen den Entgelten des grundzuständigen Messstellenbetreibers. 

Der Anteil Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice (Versorgeranteil) beträgt hier 0,00 €.

  
5 Die dargestellten Preisbestandteile des Verbrauchspreises gelten für einen Jahresverbrauch von bis zu 10.000 kWh. Über 10.000 kWh pro Jahr flie-

ßen dieselben staatlichen Umlagen sowie Entgelte des Netzbetreibers ein. In dieser Verbrauchsstufe gilt ein anderer Verbrauchspreis, so dass der 
rechnerische Anteil für die von ÜWK erbrachten Leistungen (Versorgeranteil) abweicht. Dieser Anteil kann beim Kundenservice angefragt werden.

6 Es handelt sich um eine Mischkalkulation.
7 Gilt nur bei Durchführung durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber.




